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Einleitung

Die Einwohnergemeinde Eggiwil erlässt gestützt auf

l. das Gesetz über den Bau und Unterhalt der Strassen vom
2. Februar 1964 (SBG, Art 13)

2. das Organisations- und Verwaltungsreglement der Einwohnerge-

meinde Eggiwil vom 17. September 1976, Art. 2, Buchstabe g
und Art. 49

folgendes

Strassen- und Wegreglement

Geltungs-

bereich

Vorbehalt
anderen Rechts

Gegenstand

1, Allgemeine Bestimmungen

Art. 1
D-ieses Reglement findet Anwendung auf alle 1n der Gemeinde Eggi-
w11 gelegenen Strassen, Wege, Brücken, Stege und Plätze, welche
dem allgemeinen Verkehr dienen und als öffentlich oder pnvat -im
Sinne des Strassenbaugesetzes gelten. Dazu gehören auch öffentli
ehe FUSS- und Fahrwegrechte sowie Güter- und Waldwege, sofern

diese in das Strassenverzeichnis aufgenommen worden sind.

Für reine Pnvatstrassen gilt das Reglement nur, soweit es aus-
drücklich vorgesehen ist.

Für die Staatsstrassen gelten die Bestimmungen des Strassenbauge-
setzes,

Art. 2
Die einschlägigen 'Bestimmungen ".des ei'dgenössi sehen, kantonaten

und kommunalen Rechts .bleiben vorbehalten.

Art. 3
Dieses Reglement regelt insbesondere:

1. Neuanlage und Ausbau der Strassen im Sinne dieses Reglementes
2. Benutzung und Unterhalt der öffentlichen Strassen, soweit

nicht der Staat zuständ-ig -ist
3. Widmung, Entwidmung, Uebernahme und Abtretung von Strassen

durch die Gemeinde
4. Zuständigkeiten

Strassenbegnff Art. 4
Strassen -im Sinne dieses Reglementes sind alle Strassen, Wege,

Gehwege, Fusswege, Radwege und Plätze auf, über und unter der
Erdoberfläche m-it Einschluss der Park-, Wende- und Ausstellplät-
ze sowie alle Bestandteile und Schutzeinrichtungen -im Sinne des
Strassenbaugesetzes (Art. 2 und 4 SBG)
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Strassenver-

zeichms
Art. 5

Die Einwohnergemeinde Eggiwil führt ein Strassenverzeichnis mit
zugehörigem Plan, welche als Bestandteil des Strassen- und Weg-
reglementes gelten (Anhang 5).
Das Verfahren für die Einrei'hung in das Strassenverzeichnis wird
in Art. 10 geregelt,

2. Organisation und Aufsicht

Einwohnergemei'n- Art. 6
deversammlung Der Gemeindeversammlung obliegen:

Gemeinderat

1. der Erlass und die Abänderung'von :Ersch11essungsp1änen nach
den Bestimmungen des Baugesetzes

2. der Beschluss über die Schaffung hauptamtlicher Wegmeister-
stellen

3. die Uebernahme von öffentlichen Str.assen pnvater Eigentümer
und von Pnvatstrassen zu Eigentum und/oder Unterhalt durch
die Gemeinde und die Aenderung des Strassenverze-ichmsses

4. die Widmung privater Strassen zum Gemeingebrauch

5. die Entwidmung öffentlicher Strassen

6. die Abtretung von Gemeindestrassen

7. im Rahmen der Finanzkompetenzordnung:
- der Beschluss über den Bau der Erschliessungsanlagen
- den Zeitpunkt der Beitragsleistungen nach den

Beitragsregulativen (Anhang 1,2+3)

Art. 7
Dem Gemei'nderat obliegen alle Befugn-isse, für welche nicht aus-

drücklich ein anderes Gemeindeorgan zuständig erklärt wird,
insbesondere:

1. die Erschliessungsplanung

2. die Aufsicht über das Strassenwesen

3. die Wahl der Mitglieder der Wegkommission

4. die Aufstellung des Pflichtenheftes der Wegkommission

5. die Genehmigung der Pflichtenhefte der haupt- und nebenamtli-
chen Wegmeister

6. die Führung des Strassenverzeichm'sses

7. die Antragstellung an die Gemei'ndeversammlung bezüglich Ueber-
nähme von Privatstrassen durch die Gemeinde oder Abtretung
von Gemeindestrassen an Private und die Aenderung des Stras-

senverzeichmsses
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8. Beschluss über Beiträge an den Bau und Unterhalt von Pnvat-
strassen 1m Rahmen der Kompetenzordnung

9. die Anstellung der Gemeindewegmeister
(haupt- und nebenamtliche)

10. der Abschluss des Arbeitsvertrages mit den Wegmeistem

11. die Festsetzung der Besoldung der Wegmeister 1m Rahmen des
Dienst- und Besoldungsreglementes

Wegkommission Art. 8
Die :Wegkomm1ss1 on'. besteht'.'aus dem Präsidenten, .dem..Sekretär und
9 Mitgliedern (=je:1 Mitglied-pro .'Schul kreis) und dem hauptamtli-
chen Wegmerster"mit.beratender Stimme. Sie .konstituiert sich
selbst. Ihr obliegt 'ch'-e unmittelbare Aufsicht über das Wegwesen
in der E-i nwohnergemeinde Eggiwi'1.'Namentlich steht ihr zu:

1. die Ausführung der ihr vom Gemeinderat zugewiesenen Beschlüsse

2 die Aufstellung des jährlichen Voranschlages für den ordentli-
chen Strassenunterhalt zu Händen des Gemeinderates und der
Gemei ndeversammlung

3. die Organisation des Unterhalts- und W-interdienstes

4, die Kreditbewi11igung für Strassenunterhalt, Strassenbauten
und Ausbauten sowie Anschaffungen von Werkzeugen und Masch-i-
nen bis zum Kostenbetrag von Fr. ö'OOO.-- pro Sachgeschäft im

Rahmen des Budgets

5. Ausarbeitung der Pf1ichtenhefte,für die haupt- und neben-
amtlichen Wegmei.steT-'.und"'ansch1.Tessender'"Wei.ter.1eitung an den

Gemeinderat zur Genehmigung.

6. die Planung und Bestimmung des Einsatzes der .Wegmeister

7. die Befugnisse, die ihr in diesem Reglement ausdrücklich
zugewiesen sind

Wegmeister Art. 9
Den Wegmeistem obliegt die Aufsicht und die Verantwortung über
die ihnen zugewiesene Wegstrecken. Allfällige Schäden oder son-
stige Feststellungen sind dem Bezirksmitglied der Wegkommission
zu melden. Die einzelnen Obliegenheiten der Wegmeister sind -in
einem Pflichtenheft geregelt.

Strassenver-
zeichm's

3, Strasseneinteilung

Art. 10
Die Strassen sind gemäss Art. 11 einzuteilen und in einem Stras-
senverzeichms aufzuführen. Die Aufnahme und Einte-Hung der

Strassen oder Streichung im Verzeichnis erfolgt durch die Einwoh-
nergemeindeversammlung auf Antrag des Gemeinderates.
Die nicht im Verzeichnis aufgeführten Strassen haben keinen
Anspruch auf Beiträge der Gemeinde.
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Klassenein-
teilung

Gemeindestrassen
Klasse 1

Art. 11
Die Strassen der Einwohnergemeinde Egglwil werden in folgende
4 Klassen eingeteilt:

Klasse 1 Gemeindestrassen

Klasse 2 öffentliche Strassen privater Eigentümer,
gemäss Art. 13 dieses Reglementes

Klasse 3 übrige öffentliche Strassen privater Eigentümer, 1m
Sinne von Art. 14 dieses Reglementes

(öffentliche Fusswege .nach besonderer Vereinbarung)
(FUSS- und Wanderwege gemäss Bundesgesetz)

Klasse 4 Pr-ivatstrassen und Pn'vatwege ohne öffentliches Benüt-
zungsrecht im Sinne von Art. 15 dieses Reglementes

Art. 12
Gemeindestrassen sind die von der Gemeinde zum Zwecke der allge-
meinen Benutzung gebauten oder als solche eingereihten Strassen,
sowie die gemäss Baugesetz im Gemeindeei'gentum stehenden Er-

schliessungsstrassen (siehe Art. 9/1 SBG und Art. 15/1 SBG). Die
Gemeindestrassen dienen dem inneren Verkehr im Gebiet einer
Ortschaft oder verbinden Ortschaften, Weiler, Quartiere unter
sich, mit einer Nachbargemeinde, einer Staatsstrasse oder einer
Sammelstelle des Verkehrs.

öffentliche Art. 13
Strassen privater Oeffentliche Strassen privater Eigentümer, welche nach den
Eigentümer Bestimmungen des Meliorationsgesetzes vom 13. November 1978
Klasse 2 erstellt wurden. Diese Strassen sind ohne besonderen Beschluss

dem Gemeingebrauch gewidmet..(siehe.Art. 10 und 15/2 und 3 SBG),

übrige öffen-
t1i ehe Strassen
privater Eigen-

tümer, Klasse 3

Privatstrassen
Klasse 4

Benennung der
Strassen

Art. 14
Private Strassen mit öffentlichem Fahrwegrecht sind Strassen,
die von Privaten gebaut und mit einem öffentlichen Fahrwegrecht
belastet sind

Art. 15
Pnvatstrassen sind von Privaten erstellte Strassen, die nicht
der Oeffentlichkeit gewidmet sind und auf denen keine Dienstbar-
keiten zugunsten der Oeffentl-ichkeit errichtet sind.

Art. 16
Die Benennung der
Gemeinderates.

Gemeindestrassen ist Sache des
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Planungs-
gmndsätze

Begriffe
Neuanlage/Ausbau

Gemeinde-
strassen

Planung und
Bau Privat-

strassen und

Zufahrten

Beitrag der
Gemeinde

4. Neuanlage und Ausbau

Art. 17
Strassenplanung und Strassenbau sind auf die anzustrebende Ge-
staltung des gesamten Verkehrs auszurichten. Dabei ist auf die
Bedümisse von Bevölkerung und Wirtschaft und auf den Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen zu achten.

Die Erschliessungsträger unterstützen mit der Strassenplanung
und dem Strassenbau die Ziele und Grundsätze der Raumplanung und
der Gesetzgebung über FUSS- und Wanderwege.

Insbesondere berücksichtigen sie:
1. -d-ie Sicherheit und die Bedürfnisse aller Verkehrstei Inehmer

(insbesondere der Behinderten)
2, die Anforderungen an die Strasse, d-ie sich aus deren Benüt-

zung durch öffentliche Verkehrsmittel ergeben
3. mögl1 ehe Verkehrsleitungen von öffentl ich.en Verkehrsmitteln
4. die Kosten sowie'die'wirtschaftlichen Vor- undNachteile des

Strassenbaus
5. den Umweltschutz, .den Natur- und Heimatschutz, die Ortsbild-

pflege, die Archäologie sowie den Schutz von Wald und Land-
schaft, Siedlungen und Erholungsgebieten

6. den Schutz der Anwohner vor Immissionen des Strassenverkehrs
7. den Grundsatz, möglichst schonend ins Privateigentum einzu-

greifen

Art. 18
Als Neuanlage gilt die Erstellung einer neuen oder einer
zusätzlichen StrassenVerbindung.

Unter Ausbau w-ird die Erweiterung der Verkehrsfläche einer Stras-
se sowie die Strassenver.legung verstanden, mit der keine zusätz-

1-i ehe Verbindung geschaffen wird.

Art, 19
Die Neuanlage und der Ausbau von Gemeindestrassen mit Einschluss
der Gehwege ist Sache der Gemeinde. Die Erstellung von Erschlies-
sungsstrassen richtet sich nach Art. 106 ff BauG.

Art, 20
Die Planung von Pnvatstrassen und Zufahrten ausserhalb des
Baugebietes und von Hauszufahrten hat im Einvernehmen mit dem
Gemeinderat zu geschehen. Die Pn'vatstrassen haben auf das gene-
relle Kanali'sationsprojekt sowie die bezüglichen Reglemente wie
Baureglement, Abwasserreglement und Wasserversorgungsreglement
Rücksicht zu nehmen.

Art. 21
An öffentliche Strassen privater Eigentümer (Klasse 2), leistet
die Gemeinde, gemäss separatem Beitragsregulativ (Anhang 1),
einen Beitrag an die Gesamtkosten.
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Weggenossen-
schaften
Neuanlagen

Landerwerb

Anpassungs-
arbeiten

Beleuchtung

Uebernahme von
Pnvatstrassen
als Gerne i nde-

strassen

Abtretung von
Gemeinde-
strassen an
Private

Art. 22

Für Neuanlagen von Strassen durch Weggenossenschaften
gelten die Bestimmungen des Gesetzes über Bodenverbesserungen
und landwirtschaftliche Hochbauten (Meliorationsgesetz) vom
13. November 1978.
Die Gemeinde leistet an den Bau solcher Strassen Beiträge, ge-
mäss ihrem Beitragsregulativ vom 26.08.1977 (Anhang 1).

Die Strassenanlagen der Weggenossenschaften werden nach ihrer
Fertigstellung durch Beschluss des Gemeinderates in Klasse 2 des
Strassenverzeichnisses aufgenommen. Die Güterweganlage bleibt im
Besitz der Weggenossenschaft. Fahrbeschränkungen wie allgem.
Fahrverbot, Gewichtsbeschränkung etc. sind wie bei Gemeindestras-
sen möglich.

Vorbehalten bleibt die Uebemahme solcher Strassenanlagen als
Gemeindestrassen (Klasse 1).

Art. 23
Das für die Neuanlage.und den Ausbau erforderliche Land ist,
wenn ein freihändiger Erwerb ausser Betracht fällt, im Enteig-
nungs- oder Landumlegungsverfahren zu erwerben.

Art. 24
Die durch einen Strassenbau bedingten Anpassungen am anstossen-

den Grundeigentum werden, wenn sie technisch begründet sind, zu
Lasten des Strassenbaus ausgeführt. Anpassungen müssen vor Baube-
ginn abgesprochen werden.

Art. 25
Erstellen, Unterhalt und Betrieb der Strassenbeleuchtung für
Strassen (Klasse 1) ist Sache der Gemeinde. Die Beleuchtung ist
auf das für die Sicherheit notwendige Mass zu beschränken,

5. Uebernahme und Beitragsbedlngungen

Art. 26
Privatstrassen können durch Beschluss der Einwohnergemeindever-
Sammlung, m-it Zustimmung des privaten Eigentümers, von der
Gemeinde zu Eigentum und Unterhalt.und damit als Gemeinde-
strassen oder -wege übernommen werden, wenn sie für den allge-
meinen Verkehr von Bedeutung sind. Solche Strassen müssen Anla-
gen für die Entwässerung enthalten und s-ich in gutem Unterhalts-
zustand befinden. Die Abtretung hat pfandfrei zu erfolgen und
aufhaftende Servitute s-ind nach Möglichkeit zu löschen.
Die Kosten der Handänderung gehen zu Lasten des bisherigen Eigen-
tümers.

Art. 27
Gemeindestrassen können nach Widerruf der Widmung an Private
abgetreten werden, wenn sie für den allgemeinen Verkehr keine
Bedeutung mehr haben und nur noch als Zufahrt zu einzelnen Ue-
genschaften oder zu einzelnen Land- und Waldparzellen dienen.

Wenn Gemeindestrassen, die nach Meliorationsgesetzgebung aus-
und neugebaut wurden, an Private abgetreten werden, muss die
Abteilung Meliorationswesen des Kant. Landwirtschaftsamtes zu-
stimmen.
Die Abtretung hat pfandfre-i zu erfolgen und aufhaftende Servitu-
te sind nach Möglichkeit zu löschen.
Die Kosten der Handänderung gehen zu Lasten der Gemeinde,
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Grundsatz/
Begriff

Unterhalt,
Beitragsleistung
der Gemeinde für
Klasse 2

Unterhalt,
Beitragsleistung
der Gemeinde für
Klasse 3

6. Benutzung und Unterhalt

Art. 28
Oeffentl-iche Strassen und private Strassen, die dem öffentlichen
Verkehr tatsächlich offen stehen, sind so zu unterhalten, dass
sie sich nach Möglichkeit jederzeit -in gutem Zustand befinden
und einen sicheren Verkehr gewährleisten.

Der betnebliche Unterhalt umfasst die Reinigung der Strasse und
Kunstbauten (wie Schächte usw.), die Instandstellung sowie den
Winterchenst,

Der bauliche Unterhalt wird wie folgt gegliedert:
a) -Grossflächige Teerungen, .zusätz.1 i'che Entwässerungen,

Belagserneuerungen
b) Belagnssanierungen und F1 ickteerungen

Das zuständige Gemeindeorgan'ist'.ermächtigt, auf bestimmten, 1m
Strassenregister bezeichneten Strassen oder.Strassenabschm'tten

oder allgemein den Winterdienst zugunsten des Umweltschutzes
oder von Schiittelwegen einzuschränken. Der Verkehrsgefährdung
ist durch flankierende-Massnahmen zu begegnen und die Strassenbe-
nutzer sind auf die besonderen Verhältnisse aufmerksam zu machen,

Art. 29
Der betriebliche Unterhalt und Winterch'enst der öffentlichen
Strassen privater Eigentümer ist Sache des Strasseneigen-
tümers (vorbehalten bleiben Schneeräumungsbeiträge gemäss Be-
schluss der Einwohnergemelndeversammlung vom 15. Dezember 1984).

An den baulichen Unterhalt solcher Strassen leistet die Gemeinde
einen.Beitrag gemäss separatem Beitragsregulativ (Anhang 2).

•Ausgeschlossen sind Schäden die eindeutig auf die Vernachlässi-
gung des betrieblichen.Unterhaltes.oder auf eine eindeutige
•Ueberbeanspruchung'der'Strasse.'.während der Auftaupenode zurück-
zuführen sind.

Art. 30
Der betriebliche Unterhalt und WintercMenst der übrigen
öffentlichen Strassen privater Eigentümer ist Sache des
Strasseneigentümers.

Die Gemeinde leistet gemäss separatem Beitragsregulativ je nach
Benützungsgrad der Oeffentlichkeit (Anhang 3) einen Beitrag an
die Gesamtkosten für den baulichen Unterhalt.

Unterhalt,
Beitragsleistung
der Gemeinde für
Klasse 4

Art. 31
Der Unterhalt der Pn'vatstrassen der Klasse
Sache der Eigentümer. Gegen Verrechnung des
kann die Gemeinde diese Aufgabe übernehmen.

4 ist grundsätzlich
Kostenaufwandes

Die Gemeinde beabsichtigt gemäss separatem Beitragsregulat-iv
(Anhang 4) einen Beitrag an die Gesamtkosten für den baulichen
Unterhalt zu leisten.

Schneeräumung Art. 32
Die Schneeräumung auf Gemeindestrassen ist -in der Reihenfolge
nach Bedeutung und Verkehrsdichte auszuführen. Die Organisation
der Schneeräumung ist Sache der Wegkommission.
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Schutz der
Gemeinde-

strassen
Grundsatz

Art. 33
Die Benutzung der öffentlichen Strasse ist jedermann im Rahmen
der Strassenverkehrsgesetzgebung gestattet. Wi'derhandlungen
werden nach Art. 47 geahndet. Ausserdem haftet der Fehl bare für
den Schaden.

Gewichtsbe-
schränkung
während der
Auftauperiode

Aussergewöhn-
liche Inan-

spruchnahme,
besondere
Benutzung

Forst- und
landwirt-

schaft!i ehe
Arbeiten

Verkehrsge-
fährdung

Ar. 34
Der Gemeinderat kann für die Gemeindestrassen und d-ie
öffentlichen Strassen privater Eigentümer (Klasse 2)
Gewi'chtsbeschränkungen während der Auftaupen'ode verfügen.
Das Verfahren richtet sich nach der Strassenverkehrsgesetzgebung.
Das Montieren und Demontieren der Gewichtsbeschränkung entschei-
det der Präsident der Wegkommi.ssion -nach Rücksprache mit dem
zuständigen Mitglied .der Wegkommission .(Klasse 1.), bzw. mit dem
Präsidenten der jewei1igen.Weggenossenschaft (Klasse 2).
Es können dauernde (z.B, MHchabfuhr) oder einzelne Ausnahmebe-
willigungen für Schwer.transporte erteilt werden.

Art. 35
Wird durch aussergewöhnliche Inanspruchnahme öffentlicher
Strassen vermehrter Unterhalt oder vermehrte Reinigung notwendig,
so ist der Unterhaltspflichti.ge berechtigt, .vom Verursacher
angemessene Entschädigung zu fordern. Für Streitigkeiten gelten
die Bestimmungen des Verwaltungsrechtspflegegesetzes.

Art. 36
Die Strassen und ihre Bestandteile dürfen nicht beschädigt
werden, Insbesondere nicht durch Pflügen oder andere land-
wirtschaftliche Arbeiten. Das Schleifen von Gegenständen aller
Art auf Strassengebiet ist nur bei schneebedecktem oder festge-
frorenem Boden gestattet, wenn eine Beschädigung der Fahrbahn
ausgeschlossen ist.

Wer e-ine Strasse verunreimgt, hat .die.Ver.unre-imgung sofort zu
beseitigen. Andernfalls: kann ;der-'.Unterha.1tspf 1 ichtige die Stras-

se auf Kosten des Verursachers reinigen lassen.

Das Ableiten von Wasser, Abwasser, Jauche und die Ablagerung des
Schnees von privaten Vorplätzen, Dächern und dergleichen auf die
öffentlichen Strassen ist nicht gestattet.. An Dächern, welche an

.die Strassengrenze oder'über ,d-i:e;S.tTasse,-vorspringen, sind Dach-
kännel mit bis zur Erde reichenden Rohren sowie die erforderli-
chen Schneefänge anzubringen.

Nach der Abhaltung von Märkten auf öffentlichen Strassen und
Plätzen haben die Veranstalter für deren gehörige Reinigung zu
sorgen,

7. Bestimmungen über die den öffentlichen Strassen benachbarten
Grundstücke

Art. 37
Jede Verkehrsgefährdung von benachbarten Grundstücken aus
Einrichtungen, Anlagen, Bauten oder auf andere Weise ist unter-

sagt.

Insbesondere sind in der Bauverbotszone (Art. 63ff SBG) alle die
Sicht behindernden Bepflanzungen, Einfnedigungen, Ablagerungen
und Einrichtungen untersagt.
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Bewilligungen

Bäume, Stangen und baufällige Konstruktionen aller Art, welche
dem Wind und den Witterungseinflüssen nicht genügend Wiederstand
leisten und auf die Strasse zu stürzen drohen, sind zu entfernen

Der Verursachen der Gefährdung und der verantwortliche Grundei-
gentümer haben unverzüglich die zur Sicherung der Strasse erfor-
derlichen Massnahmen zu ergreifen und haften für den entstande-
nen Schaden solidansch. Im Streltfall entscheidet der Ziv-ilrich-
ter.

Art. 38
Mit Zustimmung der.Strassenaufsichtsbehörde können Baubewi11igun-

-gen'erteilt werden' insbesondere für

1. Abgrabungen, Anschüttungen und ähnliche Veränderungen an
Grundstücken, welche öffentliche Strassen 1n ihrer Sicherheit
gefährden können

2. die Eröffnung von -Steinbnüchen, Kiesgruben 'und Holzlässen 1n
.Strassennähe; sie darf..nur unter.der Bedingung erfolgen, dass

d-ie Verkehrssicherheit in keiner Weise beeinträchtigt wird
3. Erstellung und .wesentl-iche Aenderüng .des .Strassenanschlusses

(Art. 71 SBG)
4. bauliche Anlagen in der Bauverbotszone, insbesondere Stütz-

und Futtermauern und unterirdische Anlagen jeder Art
5. Materialausbeutungen und -ablagerungen im Bereich von projek-

tierten oder auszubauenden öffentlichen Strassen

Anlagen längs
Gemeindestrassen

Bäume, Sträucher
landwirtschaf-
tliche Kulturen

Art. 39
Bauten und Anlagen längs öffentlichen Strassen (Mauern,
Sockel, Zäune, Leitungen) sind so zu erstellen, dass sie dem Erd-
druck und den Beanspruchungen des Verkehrs und Strassenunter-
halts sowie den. Einwirkungen-der'Schneeräumung standhalten.

Anlagen in der Bauverbotszone gemäss Art. .63 .SBG.

Art. 40
Längs einer 'öffentlichen .Strasse'darf. der Grundeigentümer hoch-

stämmige Bäume nur in Ortschaften näher als 3 Meter an die Gren-
ze der Strassenfahrbahn und näher als 1,50 Meter an einen Gehweg
heran pflanzen oder aufwachsen lassen.

Der Strasseneigentümer ist berechtigt, auf dem Strassenkörper
öffentliche Anpflanzungen, Schutz- und Leitpflanzungen anzulegen,

Das Strassengebiet ist über Geh- und Radwegen bis auf eine Höhe
von 2,50 m, über der Fahrbahn bis auf eine Höhen von 4,50 m und,
wenn die öffentliche Beleuchtung beeinträchtigt wird, bis auf
Lampenhöhe von überhängenden Aesten freizuhalten.

An Kreuzungen und Kurven dürfen Sträucher und landwirtschaftli-
ehe Kulturen die Uebersicht nicht beeinträchtigen.

Unterlässt der Eigentümer der Bäume, Sträucher und landwirt-
schaftlichen Kulturen trotz schriftlicher Aufforderung das recht-
zeitige Auf- und Zurückschneiden, so ist die Arbeit von der
Wegkomnnssion auf seine Kosten anzuordnen (Art. 73 SGB).
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Einfriedigungen Art. 41
on

Vorplätze

Zufahrten

Parkieren

Wasserabfluss

Art. 41
Neue Einfnedigungen dürfen ohne Zustimmung der Wegkommiss-i
.die Höhe von 1,20 Meter nicht übersteigen.

An unübersichtlichen Strassenstellen dürfen feste Elnfn'ed-igun-
gen und Anpflanzungen irgendwelcher Art (Lebhäge) die Strassen-
fahrbahn um höchstens 80 cm überragen.

Art. 42

Für Vorplätze von Gebäuden und Einstellgaragen an öffentlichen
Strassen gelten die Bestimmungenn des Strassenbaugesetzes
Art. 69.

Art. 43
"Für-d re: Ersten.ung:,"neuer.',oder..die:'wesent1 Tche..Aenderung: bestehen-

der Zufahrten "zu einer .öffentlichen ;St nasse ist eine; Bewi 11 igung
.des. Gerne inderates .erforder'1i;ch.':.'Das;.Gesuch ist -der'Wegkomml.ssion

-ei.nzureichen,die dem Gemernderat'.Antrag .stent,

Für d.ie Ausführung der .'Zufahrten'.sind .die Bestimmungen des Geset-
zes .über .den.'Unterhalt..der-S.t rassen -;.massgebend. Die. baurechtli-

•chen.-Bewt.ni'-gungser,forderm.sse:;b.1etb'en.<'ausd.r.ück1ich~.vorbeha1ten.

Art. 44
Das Dauerparkieren von Fahrzeugen an nicht ausdrücklich hiezu
bestimmten Plätzen, Strassen, Gehwegen ist vorbehältlich einer
Bewilligung der Wegkommissi'on untersagt. Das Erstellen von Auto-
abstellplätzen ist ausserdem baubewm igungspfli'chtig.

Art. 45
Das von der Strasse natürlich abfliessende Wasser ist vom anstos-
.senden Grundeigentum aufzunehmen, auch wenn es über Entwässe-
>rangsscha1 en ,":-.:Ri nnen TCoder;..Durch1 ässe -^abfl i'esst,. ••.Grundei.gentümer

-• und.;;Bewi rtschafter-..haben..;Abzugsgräben;.und;'.Dur,ch lasse .stets off en-

.-.zuhal ten.-: Si e .dürfen: d.i'e :;Abf1 ussverhäT.tni-sse •n.l cht ..zum Nachte-i 1
der Strasse verändern.

Der..Strasseneigen,tümer hat-.das,.Strassenwasser in Entwässerungsan-
lagen zu fassen und wegzulei'ten wenn:

.1. .auf .dem.anstossenden„Grundeigentum-zur:Aufnahme.des Wassers
:. - :künstliche "Durch.l eitungsanlagen:nötig"wären
2. anstossende Kulturen durch verschmutztes Wasser stark befahre-

ner Strassen beeinträchtigt würden und die künstliche Entwäs-
serung ohne unverhältmsmässigen Aufwand möglich ist.

für die künstliche Entwässerung gilt:
1. die Anlagen sind Bestandteile der Strasse und vom Strassenei-

gentümer zu unterhalten
2. die Durchleitung durch Pnvatland ist gegen vollen Ersatz des

verursachten Schadens zu dulden
3. der Eigentümer einer allgemeinen Kanalisation ist verpflich-

tet, das Strassenwasser zu übernehmen, wenn seine Anlage dazu

geeignet ist. Der Strasseneigentümer bezahlt dafür einen
einmaligen Betrag, dessen Höhe sich nach dem Vorteil bemisst,
der 1hm aus dem Anschluss erwächst. Er erstellt und unterhält
die Strasseneinlaufschächte und Ableitungen bis zur Kanalisa-
tion.
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Signal isation

Der Strassenei'gentümer hat für namhaften Schaden aufzukommen,,
der durch abfliessendes Strassenwasser verursacht wird. Streitig-

keiten entscheidet der Amtsrichter.

Die Einleitung von Dach- und Vorplatzwasser sowie von Abwasser
in eine Strassenentwässerungsanlage bedarf der Bewilligung nach
Art. 53 SBG

Art. 46
Die Durchführung der Strassensignal1sation auf öffentlichen
Strassen ist Sache des Gemeinderates, vorbehältlich der Genehmi-

;.gung.durch das Kantonale, St nassen verkehrsamt.„Der Gemeinderat
;:er;Tässt^au'f;l:'Antr,ag'::'der.;^WegkommissTon::rör±T^
:,ten,". d.1 e-'.d'er;.rGen'ehmigung •:d:es;:-.S.taates ;.unter..1 t.egen. .

8, .Straf- .und -Schlussbestimmungen

.Widerhandlungen Art. 47
;;Ver-stösse '"gegen .:yurschr.tf-ten:.:d.-i~£ses';:.'Regt1'emen.t'es-,-und . wei terer

kommunaler Vorschriften, welche nicht der Strafandrohung des
Strassenbaugesetzes unterstehen, werden gestützt auf Art, 6
Gemeindegesetz (GG) mit folgenden Strafen bedroht:

- Busse von max. Fr. 1'000,-- für Verstösse gegen vom
Stimmbürger Beschlossene Vorschriften.

Busse von max. Fr. 300.--

Vorschriften
:ür Verstösse gegen die übrigen

Ergänzendes
Recht

Art. 48
;Wenn;'dieses.-;Reg'1'ement:''..über.?::;Ange.1.egenheit.en..,'d.es,.iWegwesens -der

:.Gemei nde.' kei ne ."Best'j mmung ^enth;ä-] t,--'.so-ge1 tenTdies'bezügl 1 ch • d1 e

Vorschn ften.:der;. kan.tonal e'n',;Er.1:asse;üb;er;,den:, Bau.-'und .Unt.erhal t

•der -Strassen," sowTe'-.'di'e.'-PI'anungs- und'-ßaugesetzgebung.
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Inkrafttreten Art^ 49
Dieses Reglement tn'tt auf den 1. Januar 1996 in Kraft. Alle
damit in W-iderspruch stehenden Vorschriften, insbesondere das
Strassen- und Wegreglement vom 16. Dezember 1944 sowie das Reg1-
ster der öffentlichen Strassen und Wege der Einwohnergeme-inde
Eggiwil vom 06. September 1974 mit denseithengen Abänderungen,
werden damit aufgehoben.

Dieses Reglement wurde an der Einwohnergemeindeversammlung

vom 8. Dezember 1995

GENEHMIGT durch das Amt ft
.anqenommen Gemeinden und Raumofdnung

3537 Eggiwil, 8. Dezember 1995 am:.

Der Geme-indepräsident •p<R-'''Geme1ndesp-H'rjs'rber

U. Haldemann M. W^gmüljer

Auflagezeuan is

Dieses Reglement hat 20 .Tage vor und 20 Tage nach der Gemeindeversammlung, also
vom 17. November 1995 bis. 28. Dezember .1995,. in .der'Gemeindeschreiberei Eggiwil

öffentlich aufgelegen.

Die öffentliche Auflage -ist unter Hinweis, auf die'Einsprache- und Beschwerdemög-
Hchkeit wie folgt bekanntgemacht worden:

- im Kantonalen Amtsblatt Nr. 85 vom 15..November 1995
- im Anzeiger für das Amt Signau, Nr. 46 vom 17. November 1995

Einsprachen keine

Gemei ndebeschwerden keine

3537 Eggiwil, 10. Januar 1996

lef Gemei ndeschr^i ber

^ .^^<^.
M. Wfegm^ler

STRWEGR.95/REGL/14. Februar 1996/16.39.31



ANHANG 1
E irrw ohne r gemeinde Eggi-wil

Rpgulati'v über die Gewährung von Beiträgen ;an .r;, •;•.•,',
Gut erstrassen und Hoferschliessungen • . ' '.- •:!'.

Art. l

Die Einwohnergemeinde Eggiwil fordert gestützt auf.Art. 2
Ziffer 5 des Organisät Ions- und Ver-waltungsreglementes den
Bau von Güterstrassen und Hoferschliessungen innerhalb des
G-emeindegebietes durch die Ausrichtung von Beiträgen.

.Art. 2

Bei-fcrägsbe.re.ch-fcig-t sin.d-.grundsätzlich.'.Proje'kt.e, .di.e v.on

Bund und Ean-bon. ebenfalls- als .subverrtions-wü.rdig erachtet

-werden..Leisten Bund und Kanton an'die..-Gesamtkosten'. einen

Beitrag .von zusammen, mindestens 60.^, so. b'e.-fceilig-b .sich die

Gemeinde an den verbleibenden Restkosten mit 65 %-.

Beispiele

- Gesamtkosten l'000'000.—
- Bundes- und Kantons-

beitrage, Z.B. 60 % 600'OOQ.—

- Restkos-ben 400'000..—

- davon. Gemeindebeitrag
65 % 260'000.— (= 26 % der Gesamtkos-fcen)

Art. 5

Die Weggenossenschaft oder. der Bauh'err., einer .Einzelhoferschliessung
hat ihren, bzw. seinen .Anspruch auf dem G-esuchs-weg bei der
Gemeinde geltend z-u machen. Der' Zeitpu.nkt der Bei'fcragsleistung
richtet sich..nach den finanziellen Möglichkeiten, der G-emeinde u-nd
ist auf .Vorschlag des, G.emeinderates. von'.-der .Ein-wohnergemeindever-

Sammlung zu bes-bimmen.

Art. 4

Art. 55 ff des Kan-tonalen Meliorationsgesetzes vom 26. Mai 1965
betreffend die Z-weckentfremdu.ng finden sinngemäss auch für die
mit Hilfe von Gemeindebeiträgen ausgeführten Meliorationen An-
wendimg.



Art,, .5

Auf andere als die erwähnten Vorhaben findet das Regulativ nicht
Anwendung. Für sie gilt Art. V des Strassen- und Wegreglementes
der Ein-wohnergemeinde Eggi-wil.

Art. 6

Dieses Regu.lativ tritt mit der Genehmigung durch die Ein-wohner-
gemeindeversammlung in Kraft.

.Beraten'.und .einstimmig angenommen,

Eggiwil, den 26. August 1977

Namens der Ein-wohne.rgemeindeversainmlimg

Der Präsiden-fc

<<:—y
/-y'^t-^-v.—-is-

G-. Hirsbr-unner

Der Sekretär:

.M. Wegmülle



ANHANG 2

Regulativ über die Gewährung von Beiträgen an den baulichen Unterhalt für Strassen
der Klasse 2

Art. l

Die Einwohnergemeinde Eggiwil leistet an den baulichen Unterhalt nach Art. 28,
Abs. a des Strassen- und Wegreglementes einen Beitrag an die Gesamtkpten. Der
Gemeindebeitrag wird so berechnet, dass dem Strasseneigentümer nach Berücksichti-
gung von allfälligen Bundes- + Kantonsbeiträgen noch 15 % der Baukosten verbleiben.

Beispiel:

Beispiel:

Gesamtkosten
abz..Bundes-+Kantonsbeitrag
Gemeindebeitrag
bleibt für Genossenschaft

Gesamtkosten
Gemeindebeitrag
bleibt für Genossenschaft

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

Fr.

200.000.00
60.000.00

110.000.00
30.000.00 =

200.000.00
170.000.00
.30.000.00 =

15%

15%

der

der

Kosten

Kosten

Der Anspruch ist auf dem Gesuchsweg bei der.Gemeinde.geltend zu machen. Der Zeit-
punkt der Beitragsleistung richtet sich nach den finanziellen Möglichkeiten der
Gemeinde und der Dringlichkeit der Massnahmen. Der Beitrag an den baulichen Unter-
halt wird nur an ganz jährig bewohnte Liegenschaften ausbezahlt. Der Zeitpunkt der
Beitragsgewährung wird durch die Gemeindeversammlung oder den Gemeinderat be-
stimmt. Es gelten äie normalen Finanzkompetenzen nach Organisations- und Verwal-

tungsreglement.

Art. 2

Der bauliche Unterhalt nach Art..28, Abs. b des Strassen- und Wegreglementes wird
für die Strassen der Klasse 2 von der Gemeinde gefördert und zu 100% bezahlt.
Ausgeschlossen. sind Schäden die eindeutig auf „die .Vernachlässigung.'-des betriebli-
chen Unterhaltes oder auf eine eindeutige Ueberbeanspruchung.der Strasse während
der Auftauperiode zurückzuführen sind.

Art. 3

Dieses Regulativ tritt auf den l. Januar 1996 in Kraft.

Beraten und einstimmig angenommen,

Eggiwil, 8. Dezember 1995
Namens der EinwohnergemiE
der Präsidenl der S'^skr^tär'

-. Wegmüller

REG.RE2/WEGKOMMI/11. Januar 1996/15.52.17



ANHANG 3

Regulativ über die Gewährung von Beiträgen an den baulichen Unterhalt für Strassen
der Klasse 3

Art. l

Die Einwohnergemeinde Eggiwil leistet je nach Benützungsgrad der Oeffentlichkeit
einen Beitrag an die Gesamtkosten des baulichen Unterhaltes von Strassen der Klas-

se 3.

Art. 2

Der..Beitrag sowie.Zeitpunkt der.Beitragsleistung wird .durch den Gemeinderat auf

Antrag der Wegkommission bestimmt. Der; Bauherr .hat .das.'.Gesuch 'für. einen Beitrag an
die Gesamtkosten der Wegkommission .einzureichen. Die Beitragsleistung richtet sich
nach den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde und Dringlichkeit der.Massnahmen.

Art. 3

An ungeteerte und gut unterhaltene Zufahrten von ganz jährig:bewohnten Liegenschaf-
ten der Klasse 3 leistet die Gemeinde einen jährlichen Beitrag von Fr. -.50 pro
Laufmeter. Das erstmalige Gesuch ist;.der.Wegkommission einzureichen. Die Beitrags-
leistung richtet sich nach den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde und der
Dringlichkeit der Massnahme.

Art, 4

Dieses Regulativ tritt auf den l. Januar 1996 in Kraft.

Beraten und einstimmig angenommen,

Eggiwil, 8. Dezember 1995

Namens :;der :Einwohnergem^i^devers,et}iun]/ung
fekrelär
/

.er Präsident XX der .Sekretär
'/'

U. Haldemann ( M^-Wegmüller

REQ.RE3/WEGKOMMI/11. Januar 1996/16.52.38



ANHANG 4

Regulativ über die Gewährung von Beiträgen an den baulichen Unterhalt für Strassen
der Klasse 4

Art. l

Die Einwohnergemeinde Eggiwil kann ausserordentlicherweise einen Beitrag an die
Gesamtkosten des baulichen Unterhaltes von Strassen und Wegen der Klasse 4 zu
ganz jährig bewohnten Liegenschaften ausrichten.

Art. 2

Der Beitrag sowie Zeitpunkt der Beitragsleistung wird durch den Gemeinderat auf
Antrag der.Wegkonunission bestimmt. Der Bauherr hat das Gesuch für einen Beitrag an
die Gesamtkosten der Wegkommission.einzureichen. Die Beitragsleistung richtet sich
nach den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde und der Dringlichkeit der Massnah-
me.

Art. 3

An ungeteerte und gut unterhaltene Zufahrten von ganz jährig bewohnten Liegenschaf-
ten der Klasse 4 leistet die Gemeinde einen .jährlichen Beitrag von Fr. -.50 pro
Laufmeter, Das erstmalige Gesuch ist der Wegkommission einzureichen. Die Beitrags-
leistung richtet sich nach den finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde und der
Dringlichkeit der Massnahme.

Art. 4

Dieses Regulativ tritt auf den l. Januar 1996 in Kraft.

Beraten und einstimmig angenommen,

Eggiwil, 8. Dezember 1995

.Namens der Einwohnergeme^deversi
der Präsident,-, // der

U. Haldemann M. Wegmüller

REG.RE4/WEGKOMMI/11, Januar 1996/15,58,50



ANHANG 5

Strassenverzeichnis der Gemeinde Eggiwil

Gemeindestrassen (Klasse 1)

Sorbachstrasse

Neuenschwandstrasse

Pfaffenmoosstrasse

Kapfstrasse

Leberstrasse

Schönenwaldstrasse

Hindtenstrasse

Heidbühlbrücke-Mättenbach (alte Hindtenstrasse)

Zihlmatt-Schweissberg (alte Kapfstrasse)

Dorf-Rüttenberg-Heidbühlbrücke-Abzw. Leberstrasse

Beisatzgasse

Neuhof - Verzweigung Dieboldsbach

Zimmerzei - vorder Netschbühl

Verbindung Schürch - Haldemann, Zimmeizei

Teilabschnitt" ober Schöpf aus WG 3/831

Stockern-Bützen-Heimenrütti

Horbenbrücke-Schürch.Ausserzimmerzei

Detailerschliessung in Baugebiet

Aeschaumatte

Heidbühl-Krummbach

Holzmatt

Horben

Schulstrasse

nicht Gemeindeeigentum, aber Unterhalt

Sorbach-Niederberg-Aeschbach aus WG 3/837 Abzw. Leberstrasse - Geissbachbrücke aus WG 3/821

öffentliche Strassen privater Eigentümer (Klasse 2)

3/821

3/822

3/823

3/824

3/825

3/826

3/827

3/829

3/830

3/831
3/832

WG Geissbach-Steinboden

WG Hindten-Blapbach

Güterstrasse Chrümpelgraben

WG mittler-ob. Steinboden

WG Hinter Aeschau-Dornacker-Blackern

WG Krummbach-Bühl

WG Blapbach-Hintereggli

WG Höllsteg - ober Berg

WG Dieboldsbach-Girsgrat

WG Schopf-obere Fluh

WG Pfaffenmoos-Schönenwald

3/833

3/834

3/835

3/837

3/838

3/839

3/840

3/841

3/846

3/850

WG Zimmerzei-Kapf

WG Dorf-Gätzistiet

WO Neuenschwand

WG Niederberg-Grosshorben

Hofzufahrt Brachschächli

Güterstrasse Sattelalp

WG Leber-Hürlisegg

WG Sieben

Hofzufahrt Flühbach

Hofzufahrt. Bramerschwand
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Beschluss der Einwohnerqemeindeversammluna vom 15. Dezember 198 4

Beschlussfassung über die Gewährung von Gemeindebeiträgen an die Ko-
sten der Schneeräumung von Privatstrassen und -wegen (Weiterführung
des Gemeindebeschlusses vom 18, Dezember 1982)

l. Die Einwohnergemeinde Eggiwil gewährt unter gewissen Voraussetzun-
gen Beiträge an die Schneeräumungskosten für Strassen und Wege, die
nicht durch die Gemeinde .selbst-: oder .-den Staat gepflügt werden

2. Beitragsberechtigt ist, wer in der Gemeinde Eggiwil seinen zivil-
und steuerrechtlichen Wohnsitz hat; es fallen nur ganzjährig bewohn-
te Gebäude in Betracht

3. Die ersten 100 m, die von einer -Staats- oder Gemeindestrasse abzwei-
gen, sind nicht beitragsberechtigt

4. Für jeweils 50 m auf Kosten der Anstösser geräumten Strassen und
Wege wird unter Vorbehalt von Ziffern 2 und 3 der folgende Beitrag
gewährt:

a) bewohnte Gebäude über l '-ZOO. m Ü.M. Fr. 28.50

b) bewohnte Gebäude über 900 m bis l'100 m Ü.M. Fr. 19.--

c) bewohnte Gebäude bis 900 m Ü.M. Fr. 13.30

d) Fusswege in allen Höhenlagen Fr. 3.80

angefangene 50 m werden nicht berücksichtigt

Beispj.eLL

Fahrbarer Weg von 480 m, mündet in eine Gemeindestrasse; Hof liegt
auf l'000 m Ü.M.

- für die ersten 100 m kein Beitrag
es verbleiben 380 m

- es wird abgerundet auf 350 m
- Beitrag: 7 x 50 m/ bzw. 7 x Fr. 19.-- = Fr. 133.--

5. Der Gemeinderat kann die Beitragssätze bei Bedarf der Teuerung
anpassen

6. Die Beiträge verstehen sich pro Winter, die Auszahlung erfolgt
jeweils ca. im Juni



Strassen- und Wegreglement der Einwohnergemeinde Eggiwil

Änderung vom 24. Mai 2002

Die Einwohnergemeinde Eggiwil beschliesst:

1. Das Strassen- und wegreglement vom 8. Dezember 1995 wird wie folgt
geändert:

Anhang 5
Strassenverzeichnis der Gemeinde Eggiwil

Gemeindestrassen (Klasse 1)

unverändert

Detailerschliessung in Baugebiet

unverändert

nicht Gemeindestrasse, aber Unterhalt

bisherige Fassung

Nicht Gemeindeeigentum, aber Unterhalt

Sorbach-Niederberg-Aeschbach aus WG 3/837

Abzw. Leberstrasse - Geissbachbrücke aus WG
3/821

neue Fassung
nicht Gemeindeeigentum, aber betrieblicher
und baulicher Unterhalt durch die Gemeinde,
im Sinne von Art. 28 des Strassen- und
Wegreglementes

• Schulhaus Niederberg - Aeschbach (im
Eigentum der Weggenossenschaft
Niederberg - Grosshorben)

• Abzweigung Leberstrasse - Geissbachbrücke
(im Eigentum der Weggenossenschaft
Geissbach - Steinboden)

Öffentliche Strassen privater Eigentümer (Klasse 2)
unverändert

2. Die Reglementsänderung tritt auf den 24. Mai 2002 in Kraft.

Beraten und beschlossen an der Gemeindeversammlung vom 24. Mai 2002.

der Gemeindepräsident

^
F. Reber

der Gemeindeschreiber

<^-

M. Wegmü^liär

^-^-^<



Auflagezeugnis

Wir haben diese Reglementsänderung vorschriftsgemäss während 30 Tagen vor der
beschlussfassenden Gemeindeversammlung in der Gemeindeschreiberei Eggiwil öffentlich
aufgelegt; wir haben die Auflage im Anzeiger Amt Signau, Nr. 16 vom 18. April 2002
bekanntgemacht.

3537 Eggiwil, 27. Mai 2002

Gemeindeverwaltung Eggiwil

M. Wegmü]le^< Ge^fieindeschreiber
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